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Zum titelbild

Nun beginnt endlich wieder die Jahreszeit, in der alles 
grünt und blüht und in der man sich besonders gern 
an der frischen Luft aufhält. Was liegt für Haus- und 
Gartenbesitzer also näher, als es sich draußen ge-
mütlich zu machen?
Wer wertvolle Garten- bzw. Balkonmöbel besitzt, 
sollte diese jedoch nicht arglos unbeaufsichtigt auf 
der Terrasse stehen lassen. Werden sie entwendet, 
zahlt die Hausratversicherung in der Regel nicht, da 
nicht im klassischen Sinn eingebrochen wurde. Durch 
diese Police sind nur die Gegenstände geschützt, die 
sich an einem durch den Vertrag festgelegten Ver-
sicherungsort befinden – und das ist die Wohnung 
einschließlich der Räume in Nebengebäuden.
Bei längerer Abwesenheit ist ein aufmerksamer Nachbar oder eine andere Vertrau-
ensperson also noch immer ein wirksamer Schutz gegen Diebe, ganz zu schweigen 
von gezielten Sicherungsmaßnahmen wie Spezialschlössern.
Viele Bundesbürger zahlen für den wichtigen Schutz ihres Hausrates zudem zu viel 
Geld, so die Verbraucherschützer von „Finanztest“ in Heft 1/09. Dort wurden die Tarife 
von 52 Versicherern unter die Lupe genommen.

Verwalterhaftung

Haus- und Wohnungseigentumsver-
walter sind im Auftrag der jeweili-
gen Eigentümer tätig. Das wird von 
dem einen oder anderen Verwalter 
– insbesondere auch von den sog. 
„Amateurverwaltern“ – in der Hektik 
des Tagesgeschäftes nicht selten 
vergessen. Dann wird schon mal aus 
Versehen beispielsweise ein Hand-
werker beauftragt, ohne dass dar-
auf geachtet wird, Verträge nur im 
Namen des Grundstückseigentümers 
abzuschließen. Gehen dem die Mittel 
aus, holen sich die beauftragten 
Firmen ihr Geld auch schon mal vom 
Hausverwalter. Durch entsprechende 
Umsicht lässt sich das jedoch ver-
meiden.

Schimmelbefall

Bei Schimmelschäden ist 
zunächst festzustellen, aus 
wessen Einflussbereich sie 

stammen, wobei der Vermie-
ter sich durch ein Gutachten 

entlasten muss, dass kein 
Baumangel vorliegt. Ein für 

den Vermieter günstiges Gut-
achten garantiert aber noch 

keinen gewonnenen Prozess, 
wie ein Fall des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg belegt. 
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